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 Ergänzende Bedingungen für die Übernahme von Lohnarbeiten der

M. Paffrath OHG, Weberstraße 5, 42899 Remscheid
§ 1 Geltungsbereich - Allgemeines

1. Die nachstehenden Bedingungen gelten in Ergänzung zu den Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen ausschließlich für die Übernahme von Lohnarbeiten. 

§ 2 Übernahme von Lohnarbeiten

1. Die vom Kunden zur Bearbeitung übergebenen Waren werden mit Vorbehalt übernommen. 

2. Hohlkammerprofile und Konstruktionen  aus solchen Profilen sind seitens des Kunden mit Bohrungen oder Öffnungen zum einwandfreien Ein- und Auslauf der Vorbehandlungsmittel zu versehen. Zusätzliche erforderliche Bohrungen  für den Durchfluss bzw. zum Aufhängen der Teile werden nur nach Rücksprache mit dem Kunden auf seine Kosten durchgeführt.

3. Bei der Beschichtung von eloxierten, feuer- oder galvanischverzinkten-, sowie Gußteilen, ebenso von entlackten oder sandgestrahlten Teilen mit Fugen (z.B. Felgen, Radiatoren) kann es durch Ausgasen bzw. durch alte Farbreste oder Entlackungsrückstände in Ritzen zu Bläschenbildung kommen. 

4. Der Kunde wird darauf hingewiesen, dass beim Sandstrahlen, Beschichten sowie Beizen Deformierungen oder Zerstörungen entstehen und sandgestrahlte Flächen binnen kurzer Zeit – etwa infolge Luftfeuchtigkeit – wieder rosten können. Sandgestrahlte Gegenstände werden daher höchstens für die Dauer von drei Monaten nach Auftragserteilung auf Kosten des Kunden eingelagert oder auf dessen Wunsch und Kosten an diesen übersandt. 

§ 3 Gewährleistung - Haftung

1.Bei sämtlichen Sandstrahl- und Beschichtungsarbeiten an galvanisch- und feuerverzinkten, eloxierten und entlackten Teilen wird keine Haftung für Formveränderungen, Risse und Bläschen übernommen. Selbiges gilt auch für die an Gußteilen vorgenommenen, zuvor bezeichneten Arbeiten.

2. Des weiteren wird keine Haftung für Veränderungen der Maße bei beweglichen Teilen, Beschädigung von nicht sicht- oder erkennbaren, nicht hitzebeständigen Innenteilen (Dichtungen), Klebestellen, Weichlötungen etc. übernommen. Selbiges gilt für Beschichtungsschäden aufgrund von Fertigungsmängeln (Poren etc.) und konstruktiv bedingten Korrosionsherden (Überlappung, Spaltkorrosion).

3. Nach begonnener Weiterverarbeitung der an den Kunden ausgelieferten Ware ist jedwede Haftung ausgeschlossen. 

§ 4 Entziehung bzw. Nichterteilung des Auftrags

Sollte nach der Übergabe des zu bearbeitenden Materials der Lohnauftrag durch den Kunden entzogen oder nicht erteilt werden, wird diesem der durch die Disposition, Lade- und Lagervorgänge, Materialbestellung, Transport etc. angefallene Aufwand berechnet. 

§ 9 Schlußbestimmungen

1. Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Bestimmungen des UN – Kaufrechts finden keine Anwendung.

2. Ist der Kunde Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen, ist Gerichtsstand und Erfüllungsort für alle sich aus diesem Vertragsverhältnis ergebenden Streitigkeiten unser Geschäftssitz in Remscheid, ebenso für Wechsel- und Scheckklagen. Dasselbe gilt, wenn der Kunde keinen allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland hat oder dessen Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt sind. Wir sind auch berechtigt, den Kunden an seinem Wohnsitzgericht zu verklagen.

3. Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages mit dem Kunden einschließlich dieser Bedingungen für die Übernahme von Lohnarbeiten unwirksam sein oder werden, so wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die ganz oder teilweise unwirksame Regelung soll durch eine Regelung ersetzt werden, deren wirtschaftlicher Erfolg dem der unwirksamen möglichst nahe kommt; bis zur Schaffung einer entsprechenden neuen Regelung gilt das dispositive Recht.

